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Titelfoto: Blick in südwestliche Richtung auf den zentralen Maisstoppelacker, der mit Wohn-
gebietsnutzung überplant wird; im Hintergrund sind Einfamilienhªuser der StraÇe āAm alten Reitplatzó 
zu erkennen (07.05.2018).  
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1 Aufgabenstellung 

Im Nordwesten von Basdahl in der gleichnamigen Gemeinde im Landkreis Rotenburg 

(Wümme) ist eine Überbauung einer ca. 3,45 ha großen Acker- und Grünlandfläche zwecks 

Wohngebietserweiterung vorgesehen. Dafür befindet sich der Bebauungsplan Nr. 13 āNeues 

Land/ Zum Hohen Mooró bereits in Planung (vgl. PLANUNGSBÜRO DÖRR 2018a, b). 

Aufgrund der sich in direkter Umgebung befindlichen Strukturen (straßenbegleitender 

Baumbestand, Acker-/ Grünlandflächen, Siedlungsbereich) können Lebensräume von nach 

§ 7 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng und besonders geschützten Tierarten 

betroffen sein. Daher ist eine fachliche Einschätzung zum potenziellen Vorkommen von 

Brutvögeln und Fledermäusen sowie weiterer Tiergruppen erforderlich. 

Das Gutachterbüro BIOS wurde seitens der Gemeinde Basdahl im April 2018 mit einer 

Potenzialuntersuchung zu den genannten Tierartengruppen und zur Einschätzung des 

Konfliktpotenzials bei Umsetzung des Bauvorhabens beauftragt. Für die Einschätzung erfolgte 

am 07. Mai 2018 eine Inaugenscheinnahme des Eingriffsgebiets sowie angrenzender 

Randstrukturen. 

 

2 Untersuchungsgebiet 

Für das Bebauungsplangebiet Nr. 13 wurde eine ca. 3,45 ha große Acker- und Grünlandfläche 

mit randlichem Baumbestand und anteiliger Verkehrsfläche (StraÇe āZum Hohen Mooró) am 

nordwestlichen Ortsrand von Basdahl vorgegeben. Lage und Strukturen des UG sind Karte 1 

zu entnehmen.  

Das Untersuchungsgebiet (UG) für die Potenzialerfassung und -einschätzung für mehrere 

Tierartengruppen geht stellenweise über die eigentliche Bebauungsplanfläche hinaus und 

misst insgesamt ca. 5,2 ha (vgl. Karte 1). Dieses schließt neben dem großflächigen Sandacker 

- Maisstoppelacker, zum Zeitpunkt der Kontrolle nicht bestellt - und einer Grünlandeinsaat-

fläche im Nordwesten (vgl. PLANUNGSBÜRO DÖRR 2018a) noch straßenbegleitende 

Baumreihen (ausschließlich Laubbäume, u. a. Eiche, Buche, Hainbuche, einzelne Pappeln) 

an den StraÇen āZum Hohen Mooró und āNeues Landó sowie Grabenreststrukturen mit ein (s. 

Abb. 1-3). Weitere Beschreibungen zum Untersuchungsgebiet sind Kap. 4.1 zu entnehmen. 

Das UG liegt auf dem Gebiet der Samtgemeinde Geestequelle im nördlichen Landkreis 

Rotenburg (Wümme) und ist auf dem Messtischblatt 2519 (Frelsdorf; Quadrant 4, Minuten-

feld 5) verzeichnet. Naturräumlich gehört es zur Region Stader Geest. In West-Ost-Richtung 

erstreckt sich das UG auf etwa 330 m, die Nord-Süd-Ausdehnung beläuft sich auf ca. 170 m. 

Die Geländehöhen betragen rund 22 bis 27 m über NN. 

 

Abb. 1: Blick von Nordosten auf die Sandackerfläche mit Maisstoppelvegetation, die zwecks Wohn-
gebietserweiterung großflächig überplant wird (Standpunkt außerhalb des Bebauungsplangebiets; 
Panoramabild, 07.05.2018). 
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Abb. 2a+b: Die Grünlandeinsaatflªche s¿dlich der StraÇe āNeues Landó im Nordwesten des 
Bebauungsplangebiets sowie der Wall mit Birken, Eiche und Kastanie entlang der Südwestgrenze 
(beides Blickrichtung Ost; 07.05.2018). 

 

Karte 1: Lage des Bebauungsplangebiets Nr. 13 āNeues Land/ Zum Hohen Mooró (rote Umrandung) und 
des Untersuchungsgebiets (inkl. Randbereiche, blau gestrichelte Linie) in Basdahl [Hintergrundkarte: 
www.umweltkarten-niedersachsen.de; AK5]. 
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3 Methoden 

3.1 Brutvögel 

Die Gebietsbegehung des UG zum Bebauungsplangebiet Nr. 13 erfolgte am 07.05.2018 

mittags. Dabei wurde das Gebiet zuerst entlang der StraÇen āZum Hohen Mooró und āNeues 

Landó zu Fuß begangen (teils von der asphaltierten Straße, teilweise von der randlichen 

Ackerfläche aus). Anschließend wurde die Inaugenscheinnahme quer über den nicht 

bestellten Sandacker (Maisstoppelfeld) entlang des West- und Südrands fortgesetzt bis zum 

Ausgangspunkt nahe der geplanten Baugebietszufahrt an der Ostseite.  

Im Zuge dieser Potenzialerfassung wurden alle festgestellten Vögel im UG und etwas darüber 

hinaus notiert (vgl. Karte 1) und das Gebiet hinsichtlich der Habitatausstattung und 

(potenziellen) Eignung für Brutvögel begutachtet und eingeschätzt.  

Bei der Kontrolle der randlich stehenden Laubbaumreihen wurde auf Strukturen, die als 

Neststandorte für Vögel geeignet sein könnten, bzw. Hinweise auf eine Nutzung als 

Lebensstätte (z. B. Nester, Kotspuren, Federn) geachtet. Der Baumbestand wurde dabei 

- soweit einsichtig - auch auf Spechthöhlen überprüft. Derartige Strukturen geben Hinweise 

auf Vorkommen von Spechten im Bebauungsplanbereich sowie potenziell geeignete 

Strukturen für andere Artengruppen, insbesondere Fledermäuse (s. u.). Die fast vollständige 

Belaubung der meisten Bäume ermöglichte jedoch keine gänzliche Kontrolle der 

Baumkronenbereiche.  

Den Einschätzungen liegen lokale und allgemeingültige Auswertungen zum Vorkommen 

sowie zur Lebensweise und Ökologie der Vogelarten (FLADE 1994, BAUER u. a. 2005, GEDEON 

u. a. 2014, KRÜGER u. a. 2014, BIOS 2010, 2013, 2014) zu Grunde. 

 

3.2 Fledermäuse 

Die Inaugenscheinnahme des UG für Fledermäuse erfolgte zusammen mit der Begutachtung 

zu Brutvogellebensräumen am 07.05.2018 bei guten Sichtbedingungen vom Boden aus. Die 

Potenzialeinschätzung bezieht sich dabei sowohl auf die zentrale Ackerfläche als auch auf 

angrenzende Strukturen (insbesondere Grünland und Laubbaumreihen; vgl. Karte 1) im 

Nahbereich zum geplanten Eingriffsbereich. 

Im Zuge der Potenzialerfassung wurden die sich am Rand des UG stehenden und 

grundsätzlich als Quartier geeigneten Bäume unter Verwendung eines Fernglases (10x32) 

von allen einsehbaren Seiten her nach möglichen Baumhöhlen bzw. höhlenartigen Strukturen 

inkl. Spalten abgesucht. Diese können u. a. durch Spechte (s. o.), Astabbrüche mit 

anschließender Fäulnis oder Blitzeinschläge entstanden sein. Derartige Höhlenstrukturen 

dienen potenziell als Sommer- und bei ausreichender Isolation/ größerem Stammumfang ggf. 

auch Winterquartier. Aufgrund der teils dichten Belaubung konnte der Baumbestand entlang 

der UG-Grenzen jedoch nicht vollständig eingesehen werden.  

Für detailliertere Aussagen u. a. zu genutzten Quartierstandorten sind Baumkontrollen ohne 

Belaubung sowie ggf. nächtliche Fledermauskartierungen (Dämmerungs-/ Detektorerfassung) 

notwendig. 

Den Einschätzungen liegen allgemeingültige und regionale Auswertungen zum Vorkommen 

sowie zur Lebensweise und Ökologie der Fledermausarten (vgl. PETERSEN u. a. 2004, SIMON 
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u. a. 2004, DIETZ u. a. 2007, NLWKN 2014, BIOS 2013, 2017) zu Grunde. Zum 

Erhaltungsaspekt von Höhlenbäumen im urbanen Raum geben DIETZ u. a. (2013) eine 

informative Übersicht. 

 

3.3 Weitere Tiergruppen 

Bei der einmaligen UG-Begutachtung wurde ebenfalls auf Vorkommen weiterer besonderer 

Tierartengruppen, wie u. a. Amphibien und Reptilien, geachtet. Im Zuge dieser Inaugen-

scheinnahme erfolgte eine Einschätzung der potenziellen Lebensraumeignung und -nutzung 

für weitere Tiergruppen. 

 

4 Ergebnisse 

4.1 Potenzial Brutvögel 

Beschreibung des Brutvogellebensraumes 

Im ca. 5,2 ha großen Untersuchungsgebiet liegen hauptsächlich zwei hinsichtlich ihrer 

Eignung als Brutvogellebensraum unterschiedlich einzustufende Lebensräume: Der Großteil 

des UG wird durch eine Ackerfläche (Sandacker) und einer kleinflächigen Grünlandeinsaat im 

Nordwesten des Bebauungsplangebiets geprägt, die randlich von Laubbaumreihen 

(insbesondere Eichen, Buchen, Hainbuchen, Ahorn, Pappeln) sowie angrenzender 

Verkehrsfläche (Straßen āNeues Landó und āZum Hohen Mooró) begrenzt ist (vgl. Karte 1).  

Die Ackerfläche stellt typischerweise einen strukturarmen und landwirtschaftlich intensiv 

genutzten Lebensraum für Vögel dar, während der randliche Baumbestand - insbesondere 

ältere und dicht belaubte Bäume - ein vielfältigeres Brutvogelhabitat bilden. Im Süden 

schlieÇen sich Privatgªrten der Wohnbebauung nºrdlich der StraÇe āAm Alten Reitplatzó in 

Basdahl mit kleinen Bäumen und Gebüschstrukturen an, die zusammen einen mosaik-

ähnlichen Brutvogellebensraum formen.   

Insgesamt ist durch die Straßen- und Siedlungsnähe mit regelmäßigen ganzjährigen 

Störungen durch den Menschen, teils mit (landwirtschaftlichen) Fahrzeugen, und Haustiere, 

zu rechnen. Die randlichen Straßen dürfen insbesondere im Sommerhalbjahr +/- regelmäßig 

befahren werden, u. a. zum Erreichen (und Bearbeiten) weiterer landwirtschaftlicher 

Nutzflächen sowie ggf. auch zur Erholungsnutzung von Anwohnern. Im südlichen Teil der 

StraÇe āZum Hohen Mooró befindet sich zudem eine Recyclingstation mit Altglas-, Altpapier- 

sowie Altkleidercontainer. 

Potenziell zu erwartendes Artenspektrum 

Auf der Grundlage von einem Potenzialerfassungstermin während der Brutsaison wird das im 

UG (potenziell) vorkommende Artenspektrum im Folgenden eingeschätzt: 

Die Vorbelastung des Gebiets (regelmäßige randliche Störungen durch Menschen, großflächig 

intensiv genutzte Acker- und Grünlandfläche) führen zu der Einschätzung, dass sich die 

Vogelgemeinschaft ganz überwiegend aus einem breiten Spektrum weit verbreiteter und im 

Bestand nicht gefährdeter Arten zusammensetzt. Dazu gehören Ringeltaube, Kohlmeise, 

Zilpzalp, Mönchs- und Dorngrasmücke, Zaunkönig, Amsel, Rotkehlchen und Buchfink, die alle 

während der einmaligen Begehung im UG erfasst wurden (Brutzeitfeststellung).  
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Potenziell sind zudem auch Elster, Rabenkrähe, Blaumeise, Singdrossel sowie weiteren 

Singvogelarten, die teils angrenzend/ knapp außerhalb des UG nachgewiesen wurden, als 

Brutvögel in den Randbereichen des UG zu erwarten (vgl. Tab. 1).  

An der UG-Grenze wurden zwei mittlerweile auf der Vorwarnliste der niedersächsischen Roten 

Liste (vgl. KRÜGER & NIPKOW 2015, s. Tab. 1) stehende Brutvogelarten - Goldammer (2 

singende Männchen) und Feldsperling (1 Männchen) - festgestellt, die potenziell das 

Bebauungsplangebiet zur Nahrungssuche nutzen. Knapp nördlich des Gebiets sang eine 

Gartengrasmücke (ebenfalls in Niedersachsen auf der Vorwarnliste). Im Rahmen früherer 

Erfassungen zur Flächennutzungsplanänderung wurde im Bebauungsplangebiet zudem 

Baumpieper als Brutvogelart nachgewiesen (ohne genaue Verortung; bestandsgefährdet/ 

Rote Liste 3 in Deutschland, GRÜNEBERG u. a. 2015; vgl. Tab. 1 ï UNBEKANNTER VERFASSER 

2006/ schriftl. Mitt. DÖRR 04/2018).  

Typische höhlenbrütende Brutvogelarten, wie Buntspecht, Gartenrotschwanz oder Star (die 

letzten beiden Arten bestandsgefährdet/ Rote Liste 3 im östlichen Tiefland Niedersachsens, 

KRÜGER & NIPKOW 2015, s. Tab. 1) konnten im Baumbestand am Rande des UG nicht erfasst 

werden. Am ehesten ist noch mit einem Vorkommen des Buntspechts (mindestens 

nahrungssuchend) zu rechnen; allerdings wurde -soweit bei der Belaubung erkennbar- keine 

Spechthöhle im UG festgestellt. Auch für die beiden anderen Vogelarten fehlen geeignete 

Höhlenstrukturen in den Laubbäumen. In > 100 m Entfernung nördlich und nordöstlich des UG 

sangen bei der Gebietsbegehung zwei Gartenrotschwänze (vgl. Karte 2 im Anhang).  

Im Rahmen der Gebietsbegehung ließen sich keine Hinweise auf Greifvögel oder Eulen im UG 

feststellen, so wurden keine Großvogelnester oder Eulenbrutplätze gefunden (ggf. eher im 

Wald weiter im Norden?). Grundsätzlich ist jedoch ein kurzzeitiges Auftreten zur 

Nahrungssuche von beispielsweise Mäusebussard (evtl. mit Ansitz in größeren randlichen 

Einzelbäumen) oder einzelnen Eulen im UG nicht ausgeschlossen.  

Als typische Art strukturreicher Ackerlandschaften ist ein Vorkommen des Jagdfasans 

insbesondere am Nordrand potenziell anzunehmen. Aufgrund der Habitatausstattung und 

Infrastrukturnähe mit der damit zusammenhängenden stetigen (randlichen) Gebietsnutzung ist 

im Bebauungsplangebiet Nr. 13 dagegen eher nicht mit offenlandliebenden oder besonders 

störungsempfindlichen Brutvogelarten zu rechnen. 

Die folgende Tab. 1 gibt eine Übersicht zu potenziell zu erwartenden Brutvögeln im UG. Die 

Verortung besonderer Brutvogelfeststellungen ist auf Karte 2 im Anhang darstellt. 
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Tab. 1: Gesamtartenliste zu (potenziell) vorkommenden Vogelarten im UG zum Bebauungsplangebiet 
Nr. 13 āNeues Land/ Zum Hohen Mooró in Basdahl im Landkreis Rotenburg (Wümme). 

 Artname 
 wissenschaftlicher 
Artname 

Status 

Gefährdung Rote 
Listen § 7 

BNat 
SchG 

EU-VSR 
Anhang I 

NDS 
2015 

T-O D 
2015 

NICHT-SINGVÖGEL          

 Jagdfasan Phasianus colchicus x      

 Ringeltaube Columba palumbus X      

 Buntspecht Dendrocopos major x      

SINGVÖGEL          

 Elster Pica pica x      

 Rabenkrähe Corvus corone  x      

 Blaumeise Parus caeruleus x      

 Kohlmeise Parus major X      

 Zilpzalp Phylloscopus collybita X*      

 Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla X      

 Gartengrasmücke Sylvia borin (X) V V    

 Dorngrasmücke Sylvia communis X*      

 Zaunkönig Troglodytes troglodytes X      

 Amsel Turdus merula X      

 Singdrossel Turdus philomelos x      

 Rotkehlchen Erithacus rubecula X      

 Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 
phoenicurus 

(X) V 3 V  2 

 Feldsperling Passer montanus (X) V V V  3 

 Baumpieper Anthus trivialis x* V V 3   

 Buchfink Fringilla coelebs X      

 Goldammer Emberiza citrinella X* V V V   

 

Status im UG: X = Nachweis/ Brutzeitfeststellung (Brutvorkommen anzunehmen), x = Art potenziell zu erwarten (ohne Nachweis), 
( ) = Nachweis etwas außerhalb des UG, * Art bei Flächennutzungsplan-Änderung nachgewiesen (UNBEKANNTER VERFASSER 
2006). 

Gefährdung: 2 = Bestand stark gefährdet; 3 = Bestand gefährdet; V = Vorwarnliste; NDS = Niedersachsen und Bremen (KRÜGER 

& NIPKOW 2015); T-O = Tiefland-Ost; D = Deutschland (GRÜNEBERG u. a. 2015); 

§ = § 7 (2), Nr. 14 BNatSchG: nach Bundesnaturschutzgesetz (2010) streng und besonders geschützte Art; §* = auch nach EG-
Artenschutzverordnung streng geschützt; alle übrigen Arten (außer Neozoen) besonders geschützt (§ 7 (2), Nr. 13, BNatSchG); 

EU-VSR: X = Arten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (Arten von gemeinschaftlichem Interesse)  
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Abb. 3a+b: Eichen und Buchen dominierter Baumbestand an der Straße āZum Hohen Moorô im Osten 
des Bebauungsplangebiets, wo neben einer Goldammer auch Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Buchfink, 
Amsel, Rotkehlchen und Ringeltaube nachgewiesen wurden (beidseitig der Baumreihe fotografiert, 
Blickrichtung Südost, vgl. Karte 2 im Anhang; 07.05.2018).  

Bewertung als Brutvogellebensraum 

Gemäß dieser Potenzialeinschätzung bietet das Gebiet āNeues Land/ Zum Hohen Mooró einen 

Lebensraum für allgemein weit verbreitete und im Bestand ungefährdete Brutvogelarten, die 

überwiegend an den vorhandenen Baumbestand (Laubbaumreihen) an der Nord- und 

Ostgrenze des UG gebunden sind. Dabei stehen nur einzelne Laubbäume innerhalb der 

östlichen Fläche des eigentlichen Bebauungsplangebiets Nr. 13. In diesen Bäumen konnten 

keine bestandsgefährdeten oder streng geschützten Vogelarten nachgewiesen werden.  

Das Bebauungsplangebiet mit zentralem Sandacker und nördlich angrenzender 

Grünlandfläche wird aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung und der 

regelmäßigen Präsenz des Menschen (sowie ggf. von Haustieren, auch von der umliegenden 

Wohnbebauung) als Brutvogellebensraum allgemeiner Bedeutung eingeschätzt. Lediglich im 

Baum- und Gebüschbestand im randlichen UG gelangen mit Feldsperling und Goldammer 

einzelne Nachweise von Brutvogelarten der Vorwarnliste (vgl. Tab. 1), knapp außerhalb 

wurden Gartengrasmücke und Gartenrotschwanz (Vorwarnliste Niedersachsen bzw. 

bestandsgefährdet/ Rote Liste 3 im östlichen Tiefland Niedersachsens, vgl. Tab. 1) festgestellt.  

Aufgrund der Höhlenarmut im Baumbestand (soweit ersichtlich und zu beurteilen) sind 

typische Höhlenbrüter, wie Gartenrotschwanz oder Star, ebenso wie Offenland besiedelnde 

Vogelarten, wie Feldlerche oder Kiebitz, eher nicht innerhalb des UG zu erwarten.  

Hinweise zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen von Brutvögeln für eine 

möglichst artenschutzverträgliche Umsetzung sind im Kap. 5 aufgeführt.  

 

4.2 Potenzial Fledermäuse 

Beschreibung des Fledermauslebensraumes 

Der Lebensraum für Fledermäuse kann grundsätzlich in Jagdhabitate, die zur Nahrungssuche 

genutzt werden, und die eigentlichen Quartiere, in denen sich die Säugetiere im Sommer v. a. 

tagsüber und im Winter ganztags aufhalten, unterteilt werden.  

Die verschiedenen Strukturen innerhalb des UG sind im Kap. 4.1 detaillierter beschrieben. Das 

zentrale Bebauungsplangebiet (Sandacker und Grünlandeinsaat) wird bestenfalls als 
















